
 

 

Abschnitt 5 
 

Bußgeldbestimmung 
 

§ 17 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Schutzvorschrift des § 9 

Absatz 2 zuwiderhandelt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro geahndet werden. 

 

(3) Gegenstände, auf die sich eine Ordnungswidrigkeit bezieht oder die zur Vorbereitung 

oder Begehung verwendet worden sind oder die durch eine Ordnungswidrigkeit gewonnen 

oder erlangt worden sind, können eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden. 

 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten ist für auf dem Gebiet des Nationalparks begangene 

Ordnungswidrigkeiten die Nationalparkverwaltung. 

 
 


